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Antrag parlamentarische Gruppe Wirtschaft und Gewerbe 
 

vom 22. Juni 2015 

 

 

 

Traktandum RG 017/2015: Teilrevision des Gesetzes über die Staats- und Gemeinde-

steuern 

 

 

§ 41 Absatz 1 Buchstabe p soll lauten: 

 

p) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der Umschu-

lungskosten, bis zum Gesamtbetrag von 36‘000 Franken, sofern 

… 

 

 

Begründung: 

 

Wir finden die Ausweitung des Begriffs „Aus- und Weiterbildung“ positiv. Wir sind aber 

grundsätzlich gegen eine Beschränkung der Aus- und Weiterbildungskosten. Es gilt grund-

sätzlich jegliche Art von Aus- und Weiterbildung zu fördern. Da der Kanton aber gemäss 

Bundesgesetz eine Höchstgrenze festlegen muss, empfehlen wir Fr. 36‘000 ins Gesetz aufzu-

nehmen. 

 

Der Kanton Solothurn braucht gut ausgebildete Fachkräfte. Die Ausbildungen an Universitä-

ten, an Fachhochschulen und an Höheren Fachschulen sind ungleich teurer. Die Ausbildung 

zu Spezialisten kann schnell einmal mehrere zehntausend Franken kosten. Von der jetzt vor-

geschlagenen Lösung profitieren 98.5%. 1.5% der Personen, die eine Aus- und Weiterbildung 

machen, könnten nicht die vollen Kosten geltend machen. Wir plädieren deshalb, im Sinne 

eines Kantons, der sich seit Jahren als Berufsbildungskanton bezeichnet, dafür, dass wir diese 

Aus- und Weitebildungskosten auf Fr. 36‘000 beschränken. Vielfach sind es Leute, die nach 

einer Berufsbildung eine Weiterbildung absolvieren, die hohe Kosten bezahlen müssen. 

 

Das Bundesrecht zwingt uns zu einer Regelung. Der kantonale Spielraum für einen solchen 

Antrag ist vorhanden 

 

 

Sprecher der parlamentarischen Gruppe Wirtschaft und Gewerbe: 

Markus Grütter 


